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Abs. 1 Nr. 1 bis 4 GwG zu den wirtschaftlich Berech-
tigten aus einem in § 20 Abs. 2 Satz 1 GwG bezeich-
neten Register (Handelsregister, Partnerschaftsregis-
ter, Genossenschaftsregister, Vereinsregister oder Un-
ternehmensregister) elektronisch abrufbar sind, ist 
keine separate Eintragung in das Transparenzregister, 
jedoch die Beifügung des Nachweises über die wirt-
schaftlich Berechtigten aus dem anderen Register (z.B. 
Gesellschafterliste aus dem Handelsregister) erforder-
lich. Die Pflicht zur Eintragung in das Transparenzregis-
ter besteht im Rahmen der Gewährung von Unterstüt-
zungsleistungen auch für antragstellende Unterneh-
men, die nicht ausdrücklich vom Wortlaut des § 20 
Abs. 1 GwG erfasst sind (z.B. ausländische Gesell-
schaften mit Betriebsstätte in Deutschland, Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts, nicht aber eingetragene 
Kaufleute). Für ausländische Gesellschaften gilt die 
Pflicht allerdings nicht, wenn sie entsprechende An-
gaben bereits an ein anderes Register eines Mitglied-
staates der Europäischen Union übermittelt haben,

und 

4. Unternehmen, die Teil einer multinationalen Unterneh-
mensgruppe im Sinne von § 90 Abs. 3 Satz 4 der Ab-
gabenordnung sind, sind verpflichtet, die tatsächlichen 
Eigentümerverhältnisse sämtlicher Unternehmensteile 
gegenüber der Bewilligungsstelle offenzulegen. Wenn 
sie verpflichtet sind, einen länderbezogenen Bericht 
nach § 138 a Abs. 1 der Abgabenordnung zu erstel-
len, haben sie auch diesen Bericht gegenüber der Be-
willigungsstelle offenzulegen. 

Wird im Nachgang festgestellt, dass diese Verpflich-
tungserklärung verletzt wurde, so sind die Über- 
brückungshilfen gemäß Ziffer 7 Absatz 4 der Richtlinie 
vollumfänglich zurückzuzahlen. 

Die in Nummer 1 genannte Länderliste umfasst die EU-
Liste der nicht kooperativen Länder und Gebiete für Steu-
erzwecke nach ECOFIN 18. Februar 2020 sowie Länder 
und Gebiete mit einem nominalen Ertragssteuersatz klei-
ner als neun Prozent.

EU-Liste der nicht kooperativen Länder und Gebiete für 
Steuerzwecke nach ECOFIN 6. Oktober 2020

Amerikanische Jungferninseln

Amerikanisch-Samoa

Anguilla

Barbados

Fidschi

Guam

Palau

Panama

Samoa

Seychellen

Trinidad und Tobago

Vanuatu 

Länder mit einem nominalen Ertragssteuersatz kleiner 
als neun Prozent

Anguilla

Bahamas

Bahrain

Barbados

Bermuda

Britische Jungferninseln

Guernsey

Insel Man

Jersey

Marshallinseln

Turkmenistan

Turks- und Caicosinseln

Vereinigte Arabische Emirate

Änderung der Richtlinie zur Förderung 
einzelbetrieblicher Investitionen von 

Unternehmen zum Auf- und Ausbau der 
Produktion von Persönlicher Schutzausrüstung 
(PSA) in Schleswig-Holstein im Rahmen des  

Landesprogramms Wirtschaft (LPW)*)
Bekanntmachung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus 
vom 1. Dezember 2020 – VII 30 -

Die Richtlinie zur Förderung einzelbetrieblicher In-
vestitionen von Unternehmen zum Auf- und Ausbau 
der Produktion von Persönlicher Schutzausrüstung 
(PSA) in Schleswig-Holstein im Rahmen des Landes-
programms Wirtschaft (LPW) vom 11. August 2020 
(Amtsbl. Schl.-H. S. 1233) wird wie folgt geändert:

1. Ziffer 1 Spiegelstrich 3 wird wie folgt neu gefasst:  

„§ 3 der Regelung zur vorübergehenden Gewäh-
rung von Beihilfen im Geltungsbereich der Bun-
desrepublik Deutschland im Zusammenhang mit 
dem Ausbruch von COVID-19 („Bundesregelung 
Forschungs-, Entwicklungs- und Investitionsbei-
hilfen“) in der jeweils gültigen Fassung, geneh-
migt am 28. April 2020 von der Europäischen 
Kommission auf der Grundlage der Nummer 3.8 
des Befristeten Rahmens für staatliche Beihilfen 
zur Stützung der Wirtschaft angesichts des der-
zeitigen Ausbruchs von COVID-19 (Mitteilung der 
Europäischen Kommission C (2020) 1863 final 
vom 19. März 2020 in der Fassung vom 8. Mai 
2020 (C (2020) 3156 final).“

2. Ziffer 5 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu ge-
fasst:

„Die Zuwendung wird im Wege der Projektförde-
rung als Anteilfinanzierung in Form eines nicht 
rückzahlbaren Zuschusses gewährt.“ 

3. Ziffer 8 wird wie folgt geändert:

Das Ende der Laufzeit der Richtlinie wird verlän-
gert auf den Ablauf des 30. Juni 2021.

Inkrafttreten

Diese Änderungen treten rückwirkend zum 1. No-
vember 2020 in Kraft.

Amtsbl. Schl.-H. 2020 S. 1693

*) Ändert Erl. vom 11. August 2020, Gl.Nr. 625.16
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